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Erwägungen

E. 1
1.1Â Â Â Â  Am 1. Januar 2008 sind die im Zuge der 5. IV-Revision revidierten
Bestimmungen des Bundesgesetzes Ã¼ber die Invalidenversicherung (IVG) vom 6.
Oktober 2006, der Verordnung Ã¼ber die Invalidenversicherung (IVV) vom 28. September
2007, des Bundesgesetzes Ã¼ber den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts
(ATSG) sowie das Bundesgesetz Ã¼ber die Schaffung und die Ã■nderung von Erlassen
zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und
Kantonen (NFA) vom 6. Oktober 2006 in Kraft getreten. In materiellrechtlicher Hinsicht
gilt jedoch der allgemeine Ã¼bergangsrechtliche Grundsatz, dass der Beurteilung jene
Rechtsnormen zu Grunde zu legen sind, die bei Erlass des angefochtenen Entscheids
respektive im Zeitpunkt gegolten haben, als sich der zu den materiellen Rechtsfolgen
fÃ¼hrende Sachverhalt verwirklicht hat (vgl. BGE 127 V 467 Erw. 1, 126 V 136 Erw. 4b,
je mit Hinweisen). Weil die angefochtene VerfÃ¼gung am 29. August 2007 erging,
gelangen die revidierten materiellen Vorschriften des IVG, der IVV und des ATSG im
vorliegenden Fall noch nicht zur Anwendung. Bei den im Folgenden zitierten Gesetzes- und
Verordnungsbestimmungen handelt es sich deshalb - soweit nichts anderes vermerkt wird -
um die Fassungen, wie sie bis Ende 2007 in Kraft gewesen sind.

1.2Â Â Â Â  InvaliditÃ¤t ist die voraussichtlich bleibende oder lÃ¤ngere Zeit dauernde
ganze oder teilweise ErwerbsunfÃ¤higkeit (Art. 8 Abs. 1 ATSG). Die InvaliditÃ¤t kann
Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein (Art. 4 Abs. 1 IVG).
ErwerbsunfÃ¤higkeit ist der durch BeeintrÃ¤chtigung der kÃ¶rperlichen, geistigen oder
psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung
verbleibende ganze oder teilweise Verlust der ErwerbsmÃ¶glichkeiten auf dem in Betracht
kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 7 ATSG).

Â Â Â Â Â Â Â Â  GemÃ¤ss Art. 28 Abs. 1 IVG haben Versicherte bei einem
InvaliditÃ¤tsgrad von mindestens 40 Prozent Anspruch auf eine Viertelsrente, bei einem
InvaliditÃ¤tsgrad von mindestens 50 Prozent Anspruch auf eine halbe Rente, bei einem
InvaliditÃ¤tsgrad von mindestens 60 Prozent Anspruch auf eine Dreiviertelsrente und bei
einem InvaliditÃ¤tsgrad von mindestens 70 Prozent Anspruch auf eine ganze Rente (Art.
28 Abs. 1 IVG in der seit dem 1. Januar 2004 in Kraft stehenden Fassung).

Â Â Â Â Â Â Â Â  Bei erwerbstÃ¤tigen Versicherten ist der InvaliditÃ¤tsgrad gemÃ¤ss
Art. 16 ATSG (seit 1. Januar 2004: in Verbindung mit Art. 28 Abs. 2 IVG) aufgrund eines
Einkommensvergleichs zu bestimmen. Dazu wird das Erwerbseinkommen, das die
versicherte Person nach Eintritt der InvaliditÃ¤t und nach DurchfÃ¼hrung der
medizinischen Behandlung und allfÃ¤lliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr



zumutbare TÃ¤tigkeit bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen kÃ¶nnte (sog.
Invalideneinkommen), in Beziehung gesetzt zum Erwerbseinkommen, das sie erzielen
kÃ¶nnte, wenn sie nicht invalid geworden wÃ¤re (sog. Valideneinkommen). Der
Einkommensvergleich hat in der Regel in der Weise zu erfolgen, dass die beiden
hypothetischen Erwerbseinkommen ziffernmÃ¤ssig mÃ¶glichst genau ermittelt und
einander gegenÃ¼bergestellt werden, worauf sich aus der Einkommensdifferenz der
InvaliditÃ¤tsgrad bestimmen lÃ¤sst (allgemeine Methode des Einkommensvergleichs;
BGE 130 V 349 Erw. 3.4.2 mit Hinweisen).

Â Â Â Â Â Â Â Â  Nach der Rechtsprechung ist beim Einkommensvergleich unter
Verwendung statistischer TabellenlÃ¶hne zu berÃ¼cksichtigen, dass gesundheitlich
beeintrÃ¤chtigte Personen, die selbst bei leichten HilfsarbeitertÃ¤tigkeiten behindert sind,
im Vergleich zu voll leistungsfÃ¤higen und entsprechend einsetzbaren Arbeitnehmern und
Arbeitnehmerinnen lohnmÃ¤ssig benachteiligt sind und deshalb in der Regel mit
unterdurchschnittlichen LohnansÃ¤tzen rechnen mÃ¼ssen. Sodann ist dem Umstand
Rechung zu tragen, dass weitere persÃ¶nliche und berufliche Merkmale einer versicherten
Person, wie Alter, Dauer der BetriebszugehÃ¶rigkeit, NationalitÃ¤t oder
Aufenthaltskategorie sowie BeschÃ¤ftigungsgrad Auswirkungen auf die LohnhÃ¶he haben
kÃ¶nnen. In BGE 126 V 75 ff. hat das EidgenÃ¶ssische Versicherungsgericht die bisherige
Praxis dahin gehend prÃ¤zisiert, dass die Frage, ob und in welchem Ausmass
TabellenlÃ¶hne herabzusetzen sind, von sÃ¤mtlichen persÃ¶nlichen und beruflichen
UmstÃ¤nden des konkreten Einzelfalls (leidensbedingte EinschrÃ¤nkung, Alter,
Dienstjahre, NationalitÃ¤t/Aufenthaltskategorie und BeschÃ¤ftigungsgrad) abhÃ¤ngig ist.
Der Einfluss sÃ¤mtlicher Merkmale auf das Invalideneinkommen ist nach
pflichtgemÃ¤ssem Ermessen gesamthaft zu schÃ¤tzen, wobei der Abzug auf hÃ¶chstens
25 % zu begrenzen ist (BGE 129 V 481 Erw. 4.2.3 mit Hinweisen).

1.3Â Â Â Â  Um den InvaliditÃ¤tsgrad bemessen zu kÃ¶nnen, ist die Verwaltung (und im
Beschwerdefall das Gericht) auf Unterlagen angewiesen, die Ã¤rztliche und gegebenenfalls
auch andere Fachleute zur VerfÃ¼gung zu stellen haben. Aufgabe des Arztes oder der
Ã■rztin ist es, den Gesundheitszustand zu beurteilen und dazu Stellung zu nehmen, in
welchem Umfang und bezÃ¼glich welcher TÃ¤tigkeiten die versicherte Person
arbeitsunfÃ¤hig ist (BGE 125 V 261 Erw. 4). Im Weiteren sind die Ã¤rztlichen
AuskÃ¼nfte eine wichtige Grundlage fÃ¼r die Beurteilung der Frage, welche
Arbeitsleistungen der versicherten Person noch zugemutet werden kÃ¶nnen (BGE 125 V
261 Erw. 4 mit Hinweisen; AHI 2002 S. 70 Erw. 4b.cc).

1.4Â Â Â Â  Die VerfÃ¼gung Ã¼ber eine befristete Invalidenrente enthÃ¤lt gleichzeitig
die GewÃ¤hrung der Leistung und die Revision derselben (EVGE 1966 S. 130 Erw. 2;
ZAK 1984 S. 133 Erw. 3). Wird vom Zeitpunkt des VerfÃ¼gungserlasses an
rÃ¼ckwirkend eine Rente zugesprochen und diese fÃ¼r eine weitere Zeitspanne
gleichzeitig herabgesetzt oder aufgehoben, so sind nach der Rechtsprechung des
EidgenÃ¶ssischen Versicherungsgerichtes die fÃ¼r die Rentenrevision geltenden
Bestimmungen analog anwendbar (BGE 133 V 263 Erw. 6.1 mit Hinweisen). Nach Art. 41
IVG (seit 1. Januar 2003: Art. 17 Abs. 1 ATSG) ist eine Rente fÃ¼r die Zukunft
entsprechend zu erhÃ¶hen, herabzusetzen oder aufzuheben, wenn sich der Grad der
InvaliditÃ¤t der Person, die eine Rente bezieht, in einer fÃ¼r den Anspruch erheblichen
Weise Ã¤ndert. Setzt die Verwaltung bei der Leistungszusprechung die Rente nach
Massgabe der VerÃ¤nderung des InvaliditÃ¤tsgrades rÃ¼ckwirkend herab oder hebt sie



sie auf, richtet sich der Zeitpunkt der Rentenherabsetzung bzw. -aufhebung
rechtsprechungsgemÃ¤ss nach Art. 88a Abs. 1 IVV (BGE 125 V 417 f. Erw. 2d, 109 V
125, 106 V 16). Danach ist bei einer Verbesserung der ErwerbsfÃ¤higkeit (seit 1. Januar
2004: oder der FÃ¤higkeit, sich im Aufgabenbereich zu betÃ¤tigen) oder bei einer
Verminderung der Hilflosigkeit (seit 1. MÃ¤rz 2004: oder des invaliditÃ¤tsbedingten
Betreuungsaufwandes) die anspruchsbeeinflussende Ã■nderung fÃ¼r die Herabsetzung
oder Aufhebung der Leistung von dem Zeitpunkt an zu berÃ¼cksichtigen, in dem
angenommen werden kann, dass sie voraussichtlich lÃ¤ngere Zeit andauern wird; sie ist in
jedem Fall zu berÃ¼cksichtigen, nachdem sie ohne wesentliche Unterbrechung drei
Monate angedauert hat und voraussichtlich weiterhin andauern wird (BGE 109 V 126 f.
Erw. 4a; AHI 2001 S. 159 f. Erw. 1 und S. 278 Erw. 1a, 1998 S. 121 Erw. 1b, ZAK 1990 S.
518 Erw. 2 mit Hinweis).

1.5Â Â Â Â  Aus Inhalt und Funktion des Akteneinsichtsrechts als Teil des Anspruchs auf
rechtliches GehÃ¶r folgt, dass grundsÃ¤tzlich sÃ¤mtliche beweiserheblichen Akten den
Beteiligten gezeigt werden mÃ¼ssen, sofern in der sie unmittelbar betreffenden
VerfÃ¼gung darauf abgestellt wird. Denn es gehÃ¶rt zum Kerngehalt des rechtlichen
GehÃ¶rs, dass die VerfÃ¼gungsadressaten vor Erlass eines fÃ¼r sie nachteiligen
Verwaltungsaktes zum Beweisergebnis Stellung nehmen kÃ¶nnen. Das Akteneinsichtsrecht
ist somit eng mit dem Ã■usserungsrecht verbunden, gleichsam dessen Vorbedingung. Die
Betroffenen kÃ¶nnen sich nur dann wirksam zur Sache Ã¤ussern und geeignete Beweise
fÃ¼hren oder bezeichnen, wenn ihnen die MÃ¶glichkeit eingerÃ¤umt wird, die Unterlagen
einzusehen, auf welche sich die BehÃ¶rde bei ihrer VerfÃ¼gung gestÃ¼tzt hat. Das
rechtliche GehÃ¶r dient in diesem Sinne einerseits der SachaufklÃ¤rung und stellt
anderseits ein persÃ¶nlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht im Verfahren dar. Daraus
ergibt sich, dass der Versicherer, welcher neue Akten beizieht, auf die er sich in seiner
VerfÃ¼gung zu stÃ¼tzen gedenkt, grundsÃ¤tzliche verpflichtet ist, die Beteiligten Ã¼ber
den Aktenbeizug zu informieren. Das Akteneinsichtsrecht bezieht sich auf sÃ¤mtliche
verfahrensbezogene Akten, die geeignet sind, Grundlage des Entscheids zu bilden. Die
Einsicht in die Akten, die fÃ¼r ein bestimmtes Verfahren erstellt oder beigezogen wurden,
kann nicht mit der BegrÃ¼ndung verweigert werden, die fraglichen Akten seien fÃ¼r den
Verfahrensausgang belanglos. Es muss vielmehr den Betroffenen selber Ã¼berlassen sein,
die Relevanz der Akten zu beurteilen (BGE 132 V 387 E. 3 S. 388 mit Hinweisen).

Â Â Â Â Â Â Â Â  Das Gericht kann die Angelegenheit zu neuer Entscheidung an die
Vorinstanz zurÃ¼ckweisen, besonders wenn mit dem angefochtenen Entscheid nicht auf
die Sache eingetreten oder der Sachverhalt ungenÃ¼gend festgestellt wurde (Â§ 26 Abs. 1
des Gesetzes Ã¼ber das Sozialversicherungsgericht, GSVGer). GemÃ¤ss stÃ¤ndiger
Rechtsprechung ist in der Regel von der RÃ¼ckweisung - da diese das Verfahren
verlÃ¤ngert und verteuert - abzusehen, wenn die Rechtsmittelinstanz den Prozess ohne
wesentliche Weiterungen erledigen kann. In erster Linie kommt eine RÃ¼ckweisung in
Frage, wenn der VersicherungstrÃ¤ger auf ein Begehren Ã¼berhaupt nicht eingetreten ist
oder es ohne materielle PrÃ¼fung abgelehnt hat, wenn schwierige Ermessensentscheide zu
treffen sind, oder wenn der entscheidrelevante Sachverhalt ungenÃ¼gend abgeklÃ¤rt ist
(vgl. SVR 1995 ALV Nr. 27 S. 69).

Von der RÃ¼ckweisung der Sache an den VersicherungstrÃ¤ger zur GewÃ¤hrung des
rechtlichen GehÃ¶rs ist nach dem Grundsatz der VerfahrensÃ¶konomie dann abzusehen,
wenn dieses Vorgehen zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnÃ¶tigen



VerzÃ¶gerungen fÃ¼hren wÃ¼rde, die mit dem gleichlaufenden und der AnhÃ¶rung
gleichgestellten Interesse der versicherten Person an einer mÃ¶glichst befÃ¶rderlichen
Beurteilung ihres Anspruchs nicht zu vereinbaren sind (BGE 116 V 186 Erw. 3c und d;
Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts vom 19. April 2000 i.S. F., I 30/00, Erw. 3).

2.Â Â Â Â Â Â  Beschwerdeweise verlangt der BeschwerdefÃ¼hrer zwar die Aufhebung
der angefochtenen VerfÃ¼gung und die Zusprechung einer Rente rÃ¼ckwirkend ab Juli
2006 (Urk. 1 S. 1). Indessen wird ihm mit der angefochtenen VerfÃ¼gung bereits eine
ganze Rente ab Juli 2006 zugesprochen (Urk. 2) und macht der BeschwerdefÃ¼hrer in der
BegrÃ¼ndung auch nicht geltend, dass er schon ab einem frÃ¼heren Zeitpunkt Anspruch
auf eine Rente erhebe. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass der Beginn des
Anspruchs auf eine ganze Rente der Invalidenversicherung unstrittig ist. Strittig ist die
Herabsetzung des Rentenanspruchs per Dezember 2006, wobei nicht in Frage steht, dass per
Ende August 2006 die Heilbehandlungen und Eingliederungsmassnahmen nach dem Unfall
vom 3. Juli 2005 abgeschlossen wurden, sondern vielmehr, ob der stabile Residualzustand
ab diesem Zeitpunkt den InvaliditÃ¤tsgrad in einer fÃ¼r den Anspruch erheblichen Weise
Ã¤ndert. Der BeschwerdefÃ¼hrer bestreitet sinngemÃ¤ss, dass damit eine Verbesserung
der ErwerbsfÃ¤higkeit im Sinne von ErwÃ¤gung 1.4 eingetreten sei, welche ohne
wesentliche Unterbrechung drei Monate angedauert hat und noch andauert.

2.1Â Â Â Â  Nach Ansicht des BeschwerdefÃ¼hrers sind seine noch anhaltenden
gesundheitlichen EinschrÃ¤nkungen und deren Auswirkungen auf die Arbeits- und
ErwerbsfÃ¤higkeit ungenÃ¼gend abgeklÃ¤rt (Urk. 1 S. 3 f.). Hinsichtlich des
medizinischen Sachverhalts lÃ¤gen sich widersprechende fachÃ¤rztliche Beurteilungen
vor. So werde im Gutachten der Z.___ eine uneingeschrÃ¤nkte ArbeitsfÃ¤higkeit in
leichten, einarmig ausfÃ¼hrbaren TÃ¤tigkeiten festgehalten, wÃ¤hrend Dr. A.___
aufgrund der funktionellen Einarmigkeit jegliche ArbeitsfÃ¤higkeit im Bereich von
Hilfsarbeiten ausschliesse (Urk. 1 S. 3).

2.2Â Â Â Â  TatsÃ¤chlich besteht unter den Experten einerseits Einigkeit darÃ¼ber, dass
der BeschwerdefÃ¼hrer auch nach dem Abheilen der Verletzungen aus dem Unfall vom 3.
Juli 2005 kaum mehr Arbeiten mit der rechten Hand ausfÃ¼hren kann und demzufolge in
seiner angestammten TÃ¤tigkeit als Bauarbeiter vollstÃ¤ndig arbeitsunfÃ¤hig ist und
bleibt (Urk. 11/21/2; Urk. 21/23). Andererseits geht auch Dr. A.___ nicht davon aus, dass
zusÃ¤tzlich zur nicht mehr funktionellen rechten Hand noch weitere kÃ¶rperliche
Funktionen eingeschrÃ¤nkt seien. Es besteht somit Einigkeit unter den Experten, dass eine
funktionelle Einarmigkeit vorliegt (vgl. auch die WÃ¼rdigung des medizinischen
Sachverhalts durch den RAD, Urk. 11/44/2), wobei die rechte Hand nach den
Feststellungen wÃ¤hrend der stationÃ¤ren AbklÃ¤rung in der Z.___ noch beschrÃ¤nkt als
Hilfshand einsetzbar ist. Dass ein mit einer vollstÃ¤ndigen LÃ¤hmung oder einem Status
nach Amputation vergleichbarer Zustand bestehe, welcher jeglichen Einsatz der rechten
Hand verunmÃ¶gliche, behauptet auch Dr. A.___ nicht.

Â Â Â Â Â Â Â Â  Weitere medizinische AbklÃ¤rungen sind unter diesen UmstÃ¤nden
nicht erforderlich. Anders als in dem Fall, welcher dem vom BeschwerdefÃ¼hrer zur
BegrÃ¼ndung seiner Forderung nach Einholung eines Handgutachtens angerufenen
Entscheid des EidgenÃ¶ssischen Versicherungsgerichts vom 26. September 2006 (U
330/06) zugrunde lag, sind hier Art und Ausmass der von den medizinischen Experten zu
beurteilenden funktionellen EinschrÃ¤nkungen unbestritten. Soweit Dr. A.___ bestreitet,
dass der heutige Arbeitsmarkt noch einhÃ¤ndig ausfÃ¼hrbare ErwerbstÃ¤tigkeiten



anbietet (Urk. 21/23), geht es um einen arbeitsmarktlichen Sachverhalt, dessen Beurteilung
nicht in die Fachkompetenz der Ã■rzte fÃ¤llt (vgl. Erw. 1.3).

2.3Â Â Â Â  Was die von Dr. A.___ aufgestellte und vom BeschwerdefÃ¼hrer mit
Hinweis auf den Entscheid UV 2002/14 des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen
vom 22. Januar 2003 wiederholte Behauptung anbelangt, auf dem Arbeitsmarkt seien
grundsÃ¤tzlich keine spezifischen ArbeitsplÃ¤tze fÃ¼r einarmige Personen vorhanden
(Urk. 1 S. 4), kann auf die hÃ¶chstrichterliche Rechtsprechung verwiesen werden,
gemÃ¤ss der das trotz der gesundheitlichen BeeintrÃ¤chtigung zumutbarerweise erzielbare
Einkommen bezogen auf einen ausgeglichenen Arbeitsmarkt zu ermitteln ist. Ein solcher
Arbeitsmarkt ist gekennzeichnet durch ein gewisses Gleichgewicht zwischen Angebot und
Nachfrage nach ArbeitskrÃ¤ften und weist einen FÃ¤cher verschiedenster TÃ¤tigkeiten
auf und zwar sowohl bezÃ¼glich der dafÃ¼r verlangten beruflichen und intellektuellen
Voraussetzungen wie auch hinsichtlich des kÃ¶rperlichen Einsatzes (BGE 110 V 273 E. 4b
S. 276; Urteil 9C_121/2008 vom 4. August 2008 E. 5.1). Dementsprechend ist die
Gerichtspraxis bei Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur
sehr eingeschrÃ¤nkt als unbelastete Zudienhand einsetzen konnten, bisher von einem
hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen BetÃ¤tigungsmÃ¶glichkeiten
ausgegangen (vgl. Urteil 9C_442/2008 des Bundesgerichts vom 28. November 2008 E. 4.2
unter Hinweis auf Urteil 9C_830/2007 vom 29. Juli 2008 und Urteile des Eidg.
Versicherungsgerichts U 521/06 vom 10. Dezember 2007, U 303/06 vom 22. November
2006, I 797/05 vom 29. August 2006 und I 685/05 vom 16. Mai 2006), wobei bei der
Ermittlung des Invalideneinkommens mittels TabellenlÃ¶hnen der Erschwernis, eine
leidensangepasste Stelle zu finden, regelmÃ¤ssig mit einem Abzug von 20 % oder sogar 25
% Rechnung getragen wurde (vgl. Urteil 9C_418/2008 des Bundesgerichts vom 17.
September 2008 E. 3.2.2 unter Hinweis auf Urteil U 521/06 vom 10. Dezember 2007 sowie
Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 685/05 vom 16. Mai 2006, I 479/03 vom 19.
November 2003, U 247/00 vom 28. Oktober 2002 und U 40/02 vom 18. Juli 2002).

Â Â Â Â Â Â Â Â  Im Lichte dieser Rechtsprechung kann der Beschwerdegegnerin nicht
vorgeworfen werden, sie habe die Auswirkungen der Ã¤rztlich festgestellten
LeistungseinschrÃ¤nkungen auf die ErwerbsfÃ¤higkeit des BeschwerdefÃ¼hrers falsch
beurteilt und damit das zumutbare Invalideneinkommen nicht richtig ermittelt. Die von der
Beschwerdegegnerin verfÃ¼gte Aufhebung des Rentenanspruchs per Dezember 2006
erweist sich deshalb als rechtsbestÃ¤ndig.

3.Â Â Â Â Â Â  Was die vom BeschwerdefÃ¼hrer gerÃ¼gte Verrechnung einer
RÃ¼ckerstattungsforderung der Arbeitslosenkasse B.___, Winterthur, Ã¼ber Fr. 3'449.25
mit dem Nachzahlungsbetreffnis fÃ¼r die Monate Juli bis November 2006 (Urk. 1 S. 5 f.)
anbelangt, ist zunÃ¤chst festzuhalten, dass der BeschwerdefÃ¼hrer nach Aktenlage keine
Gelegenheit hatte, sich vor dem VerfÃ¼gungserlass hierzu zu Ã¤ussern. In ihrer
Vernehmlassung vom 6. November 2007 nimmt die Beschwerdegegnerin dazu auch nicht
Stellung. Ebenso wenig ist aus den Akten ersichtlich, wie sich der RÃ¼ckforderungsbetrag
zusammensetzt und ob der BeschwerdefÃ¼hrer nach der ErhÃ¶hung des Tagessatzes eine
Nachzahlung der Arbeitslosenkasse fÃ¼r die Laufzeit des Rentenanspruchs erhalten hat.

Â Â Â Â Â Â Â Â  Der vom BeschwerdefÃ¼hrer beantragte zweite Schriftenwechsel
genÃ¼gt nicht, um die diesbezÃ¼glichen VerfÃ¼gungsmÃ¤ngel zu heilen, weshalb die
strittige Verrechnungsanordnung aufzuheben und die Sache zur AbklÃ¤rung dieses
Sachverhalts sowie anschliessender GehÃ¶rsgewÃ¤hrung an die Beschwerdegegnerin



zurÃ¼ckzuweisen ist.

4.Â Â Â Â Â Â  Zusammenfassend ist in teilweiser Gutheissung der Beschwerde die mit
der angefochtenen VerfÃ¼gung erfolgte Verrechnung einer RÃ¼ckerstattungsforderung
der Arbeitslosenkasse B.___ aufzuheben und die Sache im Sinne von ErwÃ¤gung 3 an die
Beschwerdegegnerin zurÃ¼ckzuweisen. Im Ã■brigen ist die Beschwerde aus den in
ErwÃ¤gung 2 dargelegten GrÃ¼nden abzuweisen.

5.Â Â Â Â Â Â  AusgangsgemÃ¤ss rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten von Fr.
600.-- zu zwei Dritteln dem BeschwerdefÃ¼hrer sowie zu einem Drittel der
Beschwerdegegnerin aufzuerlegen, wobei der dem BeschwerdefÃ¼hrer aufzuerlegende
Anteil in Gutheissung seines Gesuchs um GewÃ¤hrung der unentgeltlichen
ProzessfÃ¼hrung auf die Gerichtskasse zu nehmen ist. Sodann ist die Beschwerdegegnerin
zur Bezahlung einer reduzierten ProzessentschÃ¤digung von Fr. 500.-- an den
BeschwerdefÃ¼hrer zu verpflichten.

Das Gericht beschliesst:

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  In Bewilligung des Gesuchs vom 24. September 2007 wird dem
BeschwerdefÃ¼hrer die unentgeltliche ProzessfÃ¼hrung gewÃ¤hrt.

Der BeschwerdefÃ¼hrer wird auf Â§ 92 ZPO aufmerksam gemacht.

Sodann erkennt das Gericht:

1.Â Â Â Â Â Â Â Â  In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird die mit der
angefochtenen VerfÃ¼gung vom 29. August 2007 angeordnete Verrechnung einer
RÃ¼ckerstattungsforderung der Arbeitslosenkasse B.___ aufgehoben und die Sache zu
weiteren AbklÃ¤rungen im Sinne von ErwÃ¤gung 3 und anschliessendem Neuentscheid
Ã¼ber diesen Sachverhalt an die Beschwerdegegnerin zurÃ¼ckgewiesen. Im Ã■brigen
wird die Beschwerde abgewiesen.

2.Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Gerichtskosten von Fr. 600.-- werden dem BeschwerdefÃ¼hrer
zu zwei Dritteln sowie der Beschwerdegegnerin zu einem Drittel auferlegt. Zufolge
GewÃ¤hrung der unentgeltlichen ProzessfÃ¼hrung werden die dem BeschwerdefÃ¼hrer
auferlegten Kosten von Fr. 400.-- einstweilen auf die Gerichtskasse genommen. Rechnung
und Einzahlungsschein werden der Kostenpflichtigen nach Eintritt der Rechtskraft
zugestellt.

3.Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerdegegnerin wird verpflichtet, dem BeschwerdefÃ¼hrer
eine reduzierte ProzessentschÃ¤digung von Fr. 500.-- (inkl. Barauslagen und MWSt) zu
bezahlen.

4.Â Â Â Â Â Â Â Â  Zustellung gegen Empfangsschein an:

- RechtsanwÃ¤ltin Christina Ferritto-Keller

- Sozialversicherungsanstalt des Kantons ZÃ¼rich, IV-Stelle

- Bundesamt fÃ¼r Sozialversicherungen

sowie an:

- Gerichtskasse (im Dispositiv nach Eintritt der Rechtskraft)

5.Â Â Â Â Â Â Â Â  Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit der Zustellung
beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 82 ff. in Verbindung mit Art. 90



ff. des Bundesgesetzes Ã¼ber das Bundesgericht, BGG). Die Frist steht wÃ¤hrend
folgender Zeiten still: vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach
Ostern, vom 15. Juli bis und mit 15. August sowie vom 18. Dezember bis und mit dem 2.
Januar (Art. 46 BGG).

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerdeschrift ist dem Bundesgericht, Schweizerhofquai
6, 6004 Luzern, zuzustellen.

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren BegrÃ¼ndung mit
Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des BeschwerdefÃ¼hrers oder seines
Vertreters zu enthalten; der angefochtene Entscheid sowie die als Beweismittel angerufenen
Urkunden sind beizulegen, soweit die Partei sie in HÃ¤nden hat (Art. 42 BGG).
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